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Revision der Krankenversicherung
Wichtige Angaben

zzz.Kzm«z,e«ge.sfe//£ vo« Or. z'zzr. ZoZ/z' Ä'zzcEs/zz/V

Der iext der neuen Vorlage mit offiziellem Kommentar ist zu fin-
den in der

ßo/sc7?zz/£ z7es Bundesrates an die Bundesversammlung vom
5. /M?«' 7967 zum Entwurf eines Bundesgesetzes ,,betreffend die
Aenderung des ersten Titels des Bundesgesetzes über die Kr««-
/feew- und UnfallyersicÄerMwg" vom 13. Juni 1911,

erhältlich zu Fr. 2.70 bei der Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale,
Bundeshaus Ost, Bern (Tel. 031 611111),
A. Die wichtigsten vorgeschlagenen

Aenderungen des Kran kenversicherungsgeselzes
sind :

L Azz/Mzz/wzeEzwzfznzgezz

Die Aufnahme von Versicherten, deren Gesundheit bereits erscbüt-
tert ist, wird erleichtert. Die Kassen werden verpflichtet, alle Bewerber
anzunehmen, ohne Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand; immerhin
soll es den Kassen weiter möglich sein, Uo;AeA«/^e anzubringen, d.h.
die Leistungen für bestimmte Krankheiten, die bei der Aufnahme beste-
hen oder vor dieser bestanden haben, auszunehmen. Es ist dies eine
folgenschwere Einschränkung. Nach dem Revisions-Entwurf würde sich
dieser Leistungsausschluss auf 5 Jahre beschränken (bisher unbe-
schränkt). In bezug auf diese Vorbehalte wird ferner eine paradoxe.
Einschränkung aufgehoben: Wenn für Arzt- und Arzneikosten versi-
cherte Kinder in die Kategorie der Erwachsenen hinüberwechselten,
konnten bisher die Kassen gewisse neue Versicherungsvorbehalte machen.
Diese Möglichkeit soll nun verschwinden. Auch die Erezzzzgz'gEeA von
einer Kasse zu einer anderen wird erleichtert.
II. BezYrige

Vorgesehen ist die Erleichterung der Familienversicherung. Die Kas-
sen werden die Möglichkeit erhalten, besondere Bedingungen für die
FamilienVersicherung aufzustellen.

Vezz mV;-z7 m«» zzèer z'm Gesie/x «KSzAmA/i/'c/? e;A/är7, z/zzss z/ze Behrzzge
(Tbvzm/e/z) zfer zneiMzcBezz /GzsseMzzzzïg/z'ezfer BöBer sez'zz Eö'zzzzezz zz/s zA'e-

/ewigezz zfer mzzzzzz/zcBezz MVg/zezfer. Der Z7zziferscBzez7 zfzzr/ £zs zw 25
/Vozezzh BeAzzge«.

Dies würde eine gesetzliche Sanktionierung der heutigen Praxis be-
deuten. Diese Praxis ist aber nach dem heute geltenden Krankenversiche-
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rungsgésetz Art. 6 gesetzeswidrig, denn dort steht unter dem Titel
„Gleichstellung der Geschlechter" : „Die Kassen sind verpflichtet, beide
Geschlechter für die Aufnahme gleich zu halten". (Ausnahmen sollten
laut Gesetz nur gemacht werden für Berufe, Berufsverbände oder Betrie-
be, die nur Angehörige des einen Geschlechtes in sich schliessen).

III. LezisAzzzgezz

1. Die bisherige TwèezAw/ose-Aerszc/zëlMzzg wird zur der
Kassen erklärt.

2. Die «mWaw/e Se/ztzzzA/zzzzg wird neben der ärztlichen Behandlung
und den Arzneien umfassen: die wissenschaftlich anerkannten
/////sfc7z«?zz//zmg*;?7, wie /Massage, p/z^ïsz&a/zsr/ze 77zez'«/;ze, C/zzro/zz'a« •

tz'A

Ausser den Analysen, die in einem Laboratorium durchgeführt wer-
den, das von einem Arzt oder Apotheker geleitet wird, sollen die
Kassen nun zur Behandlung von Azza/ysezz «//er Az/w«A;;7e;z ver-
pflichtet werden, deren Leiter eine wissenschaftliche Ausbildung be-
sitzt und entsprechend eingerichtet ist.

3. Bei Aufenthalt in einer //ez'/azzs/a/z" werden die Kassen verpflichtet,
auch einen Beitrag an die Kosten für fTazOwzzg zzzzz/ P//ege auszu-
richten.

4. In der KzzavöfcezzpjfegenemcAez-zzzzg soll die L e i s t u n g s p f 1 i c h t
der Kassen bei ambulanter Behandlung künftig un-
beschränkt (bisher 180 Tage innerhalb 360 Tagen) sein, sogar
für Tuberkulosefälle und bei Invalidität.

5. Bei yAz/ezzzî/za/z! z'zz ez'zzez- //ez/«;zs/«A wird die Leistungsdauer auf 726

Tage z'zzzziezA 900 Tiagezz nez/azzgerA Bei Tuberkulose beträgt die Lei-
stungsdauer heute schon 1800 Tage innert sieben Jahren.

6. Die Bedingungen für die Fzzzrez'/zzzzzg z'zz Az-aizzAuzge/i/ä/asse« dürfen
für Erwerbstätige zzz'c/z/ zzac/z z/.ezzz Gesc/z/ec/z;? z-wsc/zzez/ezz sein.

(Viele Krankenkassen nahmen bisher Frauen nur für ein minimales
Taggeld von Fr. 1.— oder Fr. 1.50 auf. Die Gleichstellung wurde von
den Frauenverbänden verlangt).

7. Das zzwAzzzza/e Azg/icÄe Arazz&ezzge/ai wird von bisher 1 Franken auf
mindestens 2 Franken heraufgesetzt.

8. Das Ä>«zzAe7zgeA/ ist während wenigstens 720 7Vzgezz z'zzzzez7z«//z zwz
900 «zz/eizzzzzzz/ez'/o/gezzz/ezz Tagezz zu gewähren. (Bisherige Mindestlei-
stungsdauer 180 Tage innerhalb von 360 Tagen).

Der oben beschriebene Ausbau der Krankenversicherung wäre nur
eine Tei/riez^'sz'ozz. Das von weiten Kreisen, so insbesondere auch von der
Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Frauenverbände für die Kran-
ken- und M u tte rsehaft s versiehe ru n g gestellte Postulat auf ein ezc/gezzös-
sz'se/zes 7'(>z7o/z/z'g«/oz-«zzzz für Kreise in bescheidenen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen ist in diesem Entwurf zzz'rA ^ezAcAsz'c/zAgA Es bleibt weiter den
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Kantonen anheimgestellt, ob und inwieweit sie die Krankenversicherung
obligatorisch erklären wollen .Zu Ihrer Orientierung diene die folgende

Uebersichl über Krankenversicherungsobligatorien nach
kantonalem Recht:

1. Eine «//ge7»e/7;e He7'S2'6"/7e7-2272gsp//2cZ?t für Erwachsene und Kinder be-
steht in den Kantonen 71ess>m und 07-2222/722722/672.

2. Eine (bis zu gewissen Einkommen)
für Erwachsene und Kinder besteht in den Kantonen ZOsc/AWt/L 2/e?7

g7'ossie;2 5/0a'^e72 22772/ föw/geife G«772ei2722Ze72 7777 K22>2/072 Zm>2c/7, einigen
Gemeinden im K22?2/077 5uÄ22//Ä«22se72 und im K7277/077 L22ze7-72.

3. Eine èeszÄrÄ72^Äe Le7-s2c/3e7-2272gsp//7c/7/ für Erwachsene besteht in den
Kantonen bï. Ga-Z/e?? und T*/222rgÄ« und zwar von kantonswegen für
alle Gemeinden.

4. In den Kantonen Ge77./, /G/'Zw^'g und ff-G/Z/s bestehen Qé/jtgdtfor&s» 72227'

/227' Ki722Ze7'.

5. Im K«72Zo77 5o/o//7227'72 besteht ein buntes Gemisch von Obligatorien nur
für Kinder oder auch für Erwachsene, von Gemeinde zu Gemeinde
verschieden.

6. ÄAmco'/ei 0/7/2^22/07-222772 besteht in den Kantonen Her?;, 0/772722/2/072,

vV'/2/72722/2/072, y4a7'g22 22, Ü«se/-E22 77:2/, Z27g, G/2Z7"22S, bcÄwyZ. jj^«* (mit AuS-
nähme von Altdorf), Hppe72z,e//, sowie in vielen Landgemeinden der
Kantone Zürich, Luzern und Schaffhausen.

B. Die vorgeschriebenen

Minimalleistuiigen bei Mutterschaft
bisher „Leistungen an Wöchnerinnen" genannt, werden im folgenden
Sinne ausgebaut:

1. Die Le/s/2272gs2/2722ie7' wird von 6 auf 10 Wochen erstreckt. Sie darf an
die Leistungsdauer der Krankenversicherung nicht angerechnet wer-
den.

2. Die Versicherte hat die /7-eZe IL22/7/ zwischen Entbindung zu Hause
und Entbindung in der Anstalt.

3. Bei Entbindung zu Hause werden die Kosten der //e/722772772e oder des
A7-z/es, gegebenenfalls der Hebamme 22722/ des Arztes gedeckt. (Bisher
in manchen Kassen nur Hebamme 02/07- Arzt).

4. Das von der Hebamme benötigte Af22/67-222/ wird bezahlt.
5. Bei Entbindung in der Heilanstalt ist eine allfällige 2s»i^j»2/z2»g.s/*ac£

von der Kasse zu entrichten.
6. Auch die Kosten für die E/Zege 27722/ 2/20 öe/3«722//2272g 2/es ÄbWes in der

Heilanstalt werden gedeckt bis zur Leistungsdauer von 10 Wochen,
und zwar unabhängig davon, ob die Mutter sich überhaupt oder noch
in der Heilanstalt befindet.
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7. Das minimale 57i//ge/<7 wird von Fr. 20. - auf Fr. 50.— erhöht bei
einer Mindeststilldauer von 10 Wochen.

8. Die Kosten für höchstens 4 während der
Schwangerschaft und einer innerhalb von 10 Wochen nach der Nieder-
kunft werden gedeckt.

Bei diesem Ausbau der Leistungen bei Mutterschaft handelt es sich

um eine eigentliche MïitterscÂa/tsver.çzcAerMKg, weil zwei vesent-
liehe Momente fehlen:

^
1. Es ist yfeaz» LoÄwierszz/z für Wöchnerinnen vorgesehen, obwohl ihnen

laut Fabrikgesetz für 6 Wochen und laut dem Entwurf für das neue
Arbeitsgesetz für 8 Wochen von gesetzeswegen verboten wird zu
arbeiten.

2. Weil in denjenigen Kantonen und Gemeinden, wo Aez« 07>/zg£!(arzz«7z

für die Krankenversicherung und damit auch nicht für die Leistungen
bei Mutterschaft vorgesehen ist, viele Frauen, und zwar gerade sol-
che in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen überhaupt nicht
versichert sind.

CHRONIK Schweiz
(BSF) Ser«; Das Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der

Gemeinde hatte sich mit einer Eingabe an den Regierungsrat gewandt,
um eine neue Vorlage zur Einführung des fakultativen Gemeindestimm-
rechts zu erhalten. Der Regierungsrat antwortet durch den Direktor des

Gemeindewesens, er befürwortet nach wie vor die Erweiterung der Staats-

bürgerlichen Rechte der Frau, dooh kann er sich heute wegen Ueberla-

stung der Räte und des Stimmbürgers mit Gesetzesarbeit nicht auf einen

bestimmten Zeitpunkt für Ausarbeitung einer Vorlage festlegen. Er ist
der Meinung, ein Aufschub sei der Volksmeinung nur förderlich. -

Der Arbeitsausschuss des Aktionskomitees hat vorläufig beschlossen,

nach den Neuwahlen im Grossen Rat auf dem Wege einer Motion erneut
vorzustossen. - Zur Belebung der .Tätigkeit unter den Frauen erlässt das

Aktionskomitee ein Prez's-Awss-cAre/Aew mit dem Thema: „Was in meiner
Gemeinde noch zu tun wäre". Teilnahmeberechtigt ist jede Schweizerin,
die in einer deutschsprechenden bernischen Gemeinde wohnt. Termin:
31. Juli 1962. Nähere Auskunft bei der Sekretärin Frau A. Kenel, Spital-
ackerstrasse 16, Bern.

(BSF) /zw 7zzgew/prf>7u«zew/ Zzzg wurde eine Motion für Einführung
des Frauenstimmrechts eingereicht. Ein Abänderungsantrag wünschte

Stimm- und Wahlrecht der Frauen nur in Kirchen- und Schulfragen, und

mit dieser Einschränkung wurde die Motion mit 1 / gegen 8 Stimmen

angenommen.
(BSF) Fräulein Dr. Verena Meyer, Buchs LU, wurde zur äusserer-

dentlichen Professorin für Experimentalphysik an der Universität Zürich
ernannt.

7


	Revision der Krankenversicherung : wichtige Angaben

